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Rechtssatz

Die Verhängung eines Rückkehrverbotes ist so wie die Wegweisung ein Akt unmittelbarer behördlicher Befehls- und

Zwangsgewalt. Die Verhängung eines solchen Verbotes ist ein außenwirksamer, normativer, hoheitlicher Akt, der in die

Rechtssphäre des Betro6enen eingreift. Zwar ist die Ausübung von Zwangsgewalt zur Durchsetzung dieses

Rückkehrverbotes unzulässig (§38a Abs2 zweiter Halbsatz SPG) und das Zuwiderhandeln gegen das Rückkehrverbot

nur mit Verwaltungsstrafe bedroht, die Provokation eines Strafbescheides wäre aber im gegenständlichen

Zusammenhang kein zumutbarer Umweg zur Klärung der Rechtslage im Einzelfall. Der Unabhängige Verwaltungssenat

folgt daher der in den Materialien (RV 252 BlgNR XX. GP) vertretenen Au6assung, daß das Rückkehrverbot einen Akt

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehlsgewalt darstelle. Gegen die Verhängung eines solchen

Rückkehrverbotes ist daher eine Beschwerde nach §88 Abs1 SPG zulässig.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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